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Auf Grund der Allgemeinen Weisung des Ministeriums für Sozia-
les, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg gemäß § 28 Abs 1 Satz 1, § 29, § 30 IfSG i.V.m. 
§ 2 Abs. 3 und § 3 BbgGDG i.V.m. § 121 Abs. 2 Nummer 2 
BbgKVerf an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Abson-
derung von Verdachts-sowie von positiv auf das Coronavirus 
getesteten Personen (vom 24. Juni 2022)

erlässt der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam 
folgende Allgemeinverfügung gem. § 28 Absatz 1 Satz 1, § 29, 
§ 30 IfSG i.V.m. § 2 Absatz 3 und § 3 BbgGDG i.V.m. § 131 Ab-
satz 1 Satz 1 BbgKVerf. zur Absonderung von Verdachts-sowie 
von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen:

Zur Umsetzung der Isolations- und Quarantänemaßnahmen er-
geht folgende Regelung:

1. Geltungsbereich 

 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten, soweit 
nicht anders angegeben, für folgende Personen (betroffene 
Personen): 

1.1 Personen, die engen Kontakt zu einer mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 infizierten Person (Indexfall) nach 
den jeweils geltenden Kriterien des Robert Koch-In-
stituts hatten, gelten als enge Kontaktpersonen. 
Dazu gehören Personen, die mit der positiv getesteten 
Person in einem Hausstand zusammenleben (Haus-
standsangehörige) und vergleichbare enge Kontakt-
personen.

1.2 Personen, die Symptome zeigen, die auf eine SARS-
CoV-2-Infektion hindeuten (COVID-19-typische Symp-
tome), und für die entweder das Gesundheitsamt eine 
Testung auf SARS-CoV-2 angeordnet hat oder die sich 
aufgrund der Symptome nach ärztlicher Beratung einer 
Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen haben (Ver-
dachtspersonen). 

1.3 Personen, die sich selbst mittels Antigenschnelltest 
positiv getestet haben (sog. Selbsttest), der ohne fach-
kundige Aufsicht durchgeführt wurde, gelten bis zum 
Vorliegen des Ergebnisses des PCR-Tests, PoC-PCR-
Tests oder Tests mittels weiterer Methoden der Nuk-
leinsäureamplifikationstechnik (Nukleinsäuretest) als 
Verdachtsperson.

1.4 Personen, die Kenntnis davon haben, dass ein nach In-
krafttreten dieser Allgemeinverfügung bei ihnen vorge-
nommener PCR-Test, PoC-PCR-Test oder anderer Nu-
kleinsäuretest oder Antigenschnelltest (Antigentest für 
den direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2) oder 
ein unter fachkundiger Aufsicht selbst durchgeführter 
Antigenschnelltest oder PCR-Test ein positives Ergeb-
nis aufweist sind positiv getestete Personen. Das gilt 
auch dann, wenn sie bisher Verdachtspersonen nach 
Nummer 1.2 oder Nummer 1.3 waren.

1.5 Einem PCR-Test (molekularbiologische Untersuchung 
auf das Vorhandensein des Coronavirus SARS-CoV-2) 

ist die Diagnostik mit weiteren Methoden des Nukle-
insäurenachweises, wie zum Beispiel PoC-NAT-Tests, 
gleichgestellt.

1.6 Die Regelungen gelten zudem für betroffene Personen, 
die nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis 
bzw. der kreisfreien Stadt  Potsdam haben oder zu-
letzt hatten, wenn der Anlass für die Amtshandlung 
im Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt Potsdam ge-
wesen ist. In diesen Fällen wird das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt unverzüglich unterrichtet. 

2. Absonderung und weitere Schutzmaßnahmen

2.1 Engen Kontaktpersonen wird dringlich empfohlen, ins-
besondere Kontakte zu vulnerablen Personen zu redu-
zieren, auf eigene Symptome zu achten und sich mit-
tels Antigenschnelltest auf das Vorliegen einer Infektion 
mit SARS-Cov-2 zu testen oder testen zu lassen. Die 
Testung sollte möglichst am 3. oder 4. Tag nach dem 
Kontakt zu der positiv getesteten Person stattfinden. 
Entwickeln diese COVID-19-typische Symptome, müs-
sen sie sich selbst in Absonderung begeben und eine 
zeitnahe Testung veranlassen. 

2.2 Verdachtspersonen müssen sich unverzüglich nach Vor-
nahme der Testung absondern. Verdachtspersonen, die 
sich selbst mittels eines Selbsttests positiv getestet ha-
ben, müssen unverzüglich einen PCR-Test durchführen 
lassen. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses müssen 
sich die Personen in jedem Fall absondern. Im Fall eines 
positiven PCR-Testergebnisses gilt die Person als positiv 
getestete Person. Verdachtspersonen sind verpflichtet, 
ihre Hausstandsangehörigen über den Verdacht auf eine 
Infektion zu informieren und auf das Gebot zur Kontakt-
reduzierung hinzuweisen. 

2.3 Positiv getestete Personen sind verpflichtet, 
• sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des 

positiven Testergebnisses abzusondern. Hierzu 
bedarf es keiner gesonderten Anordnung oder 
Mitteilung durch das Gesundheitsamt. Die Isola-
tion gilt auf Grund dieser Allgemeinverfügung als 
angeordnet. 

• im Falle der Selbsttestung einen zertifizierten Anti-
genschnelltest oder PCR-Test durchführen zu las-
sen. 

• ihren Hausstandsangehörigen und ggf. vergleich-
baren Kontaktpersonen ihr positives Testergebnis 
mitzuteilen und sie darüber zu informieren, dass 
sie ihre Kontakte zu vulnerablen Gruppen reduzie-
ren, auf Symptome achten und sich möglichst am 
3. oder 4. Tag nach dem Kontakt testen sollen. 

 Personen, welche die Corona-Warn-App heruntergela-
den haben, wird dringend empfohlen, das positive Test-
ergebnis zu teilen.

 Der Nachweis eines positiven PCR-Testergebnisses ist 
aufzubewahren, um bei Bedarf ein Genesenenzertifikat 
erstellen zu lassen bzw. diesen für etwaige Anträge auf 
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Entschädigungen für Verdienstausfälle einzureichen. 
Der PCR-Testnachweis dient als Nachweis der Abson-
derung gegenüber Dritten. 

2.4 Die Absonderung hat in einer Wohnung oder einem an-
derweitig räumlich abgrenzbaren Teil eines Gebäudes 
(Absonderungsort) zu erfolgen.

2.5 Verdachtspersonen und positiv getestete Personen 
dürfen während der Zeit der Absonderung den Abson-
derungsort ausschließlich nur für die Durchführung der 
Testung, die Inanspruchnahme medizinischer Behand-
lungen oder zur Sterbebegleitung unter strenger Be-
achtung der Hygieneregeln (FFP2-Maske, Abstands-
regeln) verlassen. 

2.6 In der gesamten Zeit der Absonderung muss eine 
räumliche oder zeitliche Trennung des/der Betroffenen 
von anderen Hausstandsangehörigen sichergestellt 
sein. Eine „zeitliche Trennung“ kann z. B. dadurch er-
folgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern 
nacheinander eingenommen werden. Eine „räumliche 
Trennung“ kann z. B. dadurch erfolgen, dass sich die 
betroffene Person in einem anderen Raum als die an-
deren Hausstandsangehörigen aufhält. 

2.7 Während der Absonderung darf die betroffene Person 
keinen Besuch durch Personen, die nicht zum selben 
Hausstand gehören, empfangen. Das Gesundheitsamt 
kann im begründeten Einzelfall eine andere Entschei-
dung treffen. 

3.	 Pflichten	der	testenden	Stelle	

3.1 Positive Testergebnisse, die im Rahmen von „Freites-
tungen“ erbracht wurden, sollen nicht an das Gesund-
heitsamt übermittelt werden. Hierzu ist es notwendig, 
dass die testende Stelle den PCR-Testnachweis, auf 
den die Absonderung begründet ist, einsieht. Die Mel-
depflichten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t und § 7 
Abs. 1 Nr. 44a IfSG bleiben davon unberührt.

3.2 Die testende Stelle übermittelt die Mobiltelefonnummer 
und die E-Mail-Adresse der getesteten Person an das 
Labor der PCR-Diagnostik, wenn sie diese Daten von 
der getesteten Person erhalten hat. Bei direkter Über-
mittlung des Testergebnisses an das Gesundheitsamt 
übermittelt die testende Stelle die Mobiltelefonnummer 
und die E-Mail-Adresse an das Gesundheitsamt. 

4.	 Maßnahmen	während	der	Absonderung

4.1 Die Verdachtspersonen und die positiv getesteten Per-
sonen haben die erforderlichen Hygiene- und Schutz-
maßnahmen, insbesondere zur Verhinderung einer 
weiteren Verbreitung der Infektionen, zu beachten und 
einzuhalten. 

4.2 Positiv getestete Personen haben ggf. Untersuchungen 
(z. B. ärztliche Konsultationen und Diagnostik) und die 
Entnahme von Untersuchungsmaterial durch Beauf-
tragte des Gesundheitsamtes an sich vornehmen zu 
lassen.

5.	 Weitergehende	Regelungen	und	Tätigkeit	während	der	
Absonderung	bzw.	zur	Wiederaufnahme	der	Tätigkeit

5.1 Sollte während der Absonderung eine weitergehende 
medizinische Behandlung oder ein Rettungstransport 
erforderlich werden, muss die betroffene Person vorab 

telefonisch die versorgende Einrichtung oder den Ret-
tungsdienst über den Grund der Absonderung infor-
mieren. 

5.2 Ist die betroffene Person minderjährig oder ist eine Be-
treuerin oder ein Betreuer eingesetzt, sind die Perso-
nensorgeberechtigten bzw. die Betreuerin oder der Be-
treuer für die für die Einhaltung der Absonderung durch 
die betroffene Person verantwortlich.

5.3 Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit in der Pflege, der 
medizinischen Versorgung oder der Eingliederungshilfe 
müssen Personen, die aufgrund eines positiven Test-
ergebnisses abgesondert wurden, 48 Stunden sym-
ptomfrei sein und einen negativen Testnachweis vor-
legen. Dem Testnachweis muss ein frühestens am 5. 
Tag durchgeführter Test bei einem Leistungserbringer 
gemäß § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung 
oder ein Fremdtest im Rahmen eines einrichtungsbe-
zogenen Testkonzepts zugrunde liegen. Dem negati-
ven Testnachweis ist ein PCR-Testergebnis mit einem 
CT-Wert über 30 gleichgestellt. 

 Nach dem 10. Tag der Absonderung ist kein Testnach-
weis notwendig, allerdings müssen 48 Stunden Symp-
tomfreiheit vorliegen.

 
 Ist die Arbeitsfähigkeit in der Pflege, der medizinischen 

Versorgung oder der Eingliederungshilfe trotz Aus-
schöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten ge-
fährdet, können asymptomatische positiv getestete 
Personen (PCR-Test mit CT-Wert über 30) die beruf-
liche Tätigkeit weiter unter Beachtung von Auflagen zur 
Einhaltung der Infektionshygiene ausüben („Arbeits-
quarantäne“). Dies ist nur unter Tragen einer FFP2-
Maske und der Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
gestattet. Die Unterbrechung der Absonderung gilt 
ausschließlich für die Ausübung der Tätigkeit. Das zu-
ständige Gesundheitsamt ist über die Einsatzdauer der 
abgesonderten Person unverzüglich zu informieren. 

5.4 Ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in ei-
nem Unternehmen der kritischen Infrastruktur oder des 
Dienstbetriebs einer Behörde trotz Ausschöpfung aller 
organisatorischen Möglichkeiten, wie der Umsetzung 
von Personal aus anderen Bereichen, durch die Ab-
sonderung gefährdet, so gilt Folgendes: Im dringenden 
Einzelfall kann asymptomatischen positiv getesteten 
Personen die Ausübung der beruflichen Tätigkeit außer-
halb des Absonderungsortes unter Tragen einer FFP2-
Maske und der Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
zum Schutz anderer Mitarbeiter gestattet werden. Das 
zuständige Gesundheitsamt ist über die Einsatzdauer 
der abgesonderten Person unverzüglich zu informieren. 

6. Beendigung der Maßnahmen, Übergangsregelung 

6.1 Bei Verdachtspersonen endet die Absonderung mit 
dem Vorliegen eines negativen Testergebnisses (PCR-
Test). Das negative Testergebnis ist auf Verlangen des 
Gesundheitsamtes schriftlich oder elektronisch zu be-
stätigen. Ist das Testergebnis der Verdachtsperson 
positiv, gelten die Regelungen zur positiv getesteten 
Person (6.2).

6.2 Bei positiv getesteten Personen endet die Absonde-
rung nach 5 Tagen, wenn in den letzten 48 Stunden 
keine Symptome auftraten. Zusätzlich wird empfohlen, 
eine freiwillige wiederholte (Selbst-) Testung beginnend 
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nach Tag 5 mit Antigenschnelltesten durchzuführen. 
Bei fortbestehenden Symptomen oder einem positiven 
Testnachweis von SARS-CoV-2 über den fünften Tag 
hinaus, verlängert sich der Absonderungszeitraum, bis 
48 Stunden Symptomfreiheit erreicht sind, längstens bis 
zum zehnten Tag. Im Falle eines positiven Tests nach 
dem zehnten Tag sollte eine Selbstisolation bis zum Vor-
liegen eines negativen Testergebnisses erfolgen.

 Für die Berechnung der Absonderungszeit ist als Be-
ginn der Tag zu Grunde legen, an dem der Test mit 
positivem Nachweis durchgeführt wurde. Abweichend 
davon kann bei vorher bestehender Symptomatik und 
eigenständiger Absonderung für den Beginn die Dauer 
der Symptomatik in Tagen (max. 2 Tage) vor der Test-
abnahme zurückgerechnet werden. Ab dem Tag nach 
dem Beginn wird gezählt, bis die Anzahl an Tagen der 
Absonderungszeit erreicht ist (volle Tage). 

 Nach Beendigung der Absonderung wird den betroffe-
nen Personen empfohlen, anschließend für weitere fünf 
Tage außerhalb der eigenen Wohnung – insbesondere 
in geschlossenen Räumen – eine FFP2-Maske zu tra-
gen und unnötige Kontakte zu anderen Personen zu 
vermeiden. 

 Bei Personen, deren positiver Antigenschnelltest nicht 
durch den im Anschluss durchgeführten PCR-Test be-
stätigt wird, endet die Absonderung sofort mit dem 
Vorliegen des negativen PCR-Testergebnisses. 

6.3 Für Personen, die sich bei Inkrafttreten dieser All-
gemeinverfügung aufgrund der bisherigen Regelung 
als enge Kontaktpersonen in Absonderung befinden, 
endet die Absonderungspflicht mit dem Inkrafttreten 
dieser Allgemeinverfügung. Für Personen, die sich bei 
Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung aufgrund der 
bisherigen Regelung als positiv getestete Personen in 
Absonderung befinden, richtet sich die Beendigung 
der Isolation nach Nummer. 6.2 und Wiederaufnahme 
der Tätigkeit nach Nummer 5.3. 

 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten so lange 
fort, bis das örtlich zuständige Gesundheitsamt etwas An-
deres entscheidet.

7. Zuwiderhandlungen 

 Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung 
kann nach § 73 Absatz 1a i.V.m. Absatz 2 IfSG als Ord-
nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR 
geahndet werden. Wird die Zuwiderhandlung vorsätzlich 
begangen und dadurch die Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID-19) verbreitet, kann dies gemäß § 74 IfSG als Straf-
tat geahndet werden. 

8. Sofortige Vollziehbarkeit, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 Diese Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar. Sie tritt am 
01.07.2022 in Kraft.

 Zur Gewährleistung einer landeseinheitlichen Vorgehens-
weise in Bezug auf Absonderung ist diese Allgemeinverfü-
gung bis zum 31.08.2022 gültig.

 Die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Potsdam 
über die Absonderung von Kontaktpersonen, von Ver-
dachtspersonen und von positiv auf das Coronavirus 
SARS-CoV-2 (COVID-19) getesteten Personen (Allgemein-
verfügung Quarantäne) vom 09.05.2022 (Sonderamtsblatt 

vom 10.05.2022, Nr.14) tritt mit dem 30.06.2022 außer 
Kraft.

Begründung 

Nach § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige Behörde die 
notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 
29 bis 31 IfSG genannten, wenn Kranke, Krankheitsverdächti-
ge, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt wer-
den, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die Zuständigkeit des 
Landkreises/der kreisfreien Stadt Potsdam ergibt sich aus § 28 
Absatz 1 Satz 1 § 29, § 30 IfSG i.V.m. § 2 Absatz 3 und § 3 
BbgGDG i.V.m. § 131 Absatz 1 Satz 1 BbgKVerf.

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger 
im Sinn des § 2 Nummer 1 IfSG, der sich in kurzer Zeit weltweit 
verbreitet. Es war zu beobachten, dass es auch im Landkreis/
in der kreisfreien Stadt Potsdam zu einer raschen Verbreitung 
der Infektion in der Bevölkerung gekommen ist. Insbesondere 
bei ungeimpften älteren Menschen und Vorerkrankten besteht 
ein sehr hohes Erkrankungs- und Sterberisiko. Zunehmend er-
kranken auch jüngere Menschen schwer.

Da derzeit der Anteil der Geimpften an der Gesamtbevölkerung 
für eine Grundimmunisierung noch nicht ausreichend hoch ist 
und keine wirksamen Therapien zur Verfügung stehen, besteht 
die Gefahr einer Verstärkung des Infektionsgeschehens mit er-
heblichen Folgen für Leben und Gesundheit, insb. des unge-
impften Teils der Bevölkerung, einer möglichen Überforderung 
des Gesundheitssystems und der Entwicklung von weiteren Vi-
rusvarianten unvermindert fort. 

Nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts handelt es 
sich weltweit und in Deutschland nach wie vor um eine sehr 
dynamische und ernst zu nehmende Situation. Die Omikron-Va-
riante ist in Deutschland mit über 99 % die dominierende SARS-
CoV-2-Variante; der Anteil der Omikron-Sublinie BA.2, BA.5. ist 
weiter angestiegen. In der aktuellen fünften (Omikron-) Welle ist 
die Zahl der schweren Krankheitsverläufe, bei gleichzeitig hohen 
Infektionszahlen, deutlich niedriger. Das heißt, wer sich mit dem 
Coronavirus infiziert, muss sich auch künftig auf Anordnung des 
Gesundheitsamtes isolieren. Allerdings kann die Isolation bereits 
nach fünf Tagen beendet werden. Die aktualisierten Absonde-
rungsempfehlungen sind Ausdruck der aktuellen wissenschaft-
lichen Einschätzung, dass Corona gefährlich bleibt, dass aber 
nach Ansteckung mit einer Omikron-Variante die Inkubations-
zeiten und die Krankheitsverläufe kürzer sind. Hinweise hierzu 
liefern aktuelle Studiendaten aus den USA, die zeigen, dass die 
Viruslast geringer und die durchschnittliche Virusauscheidungs-
dauer bei 5 Tagen liegt (Hay et al. 2022, Preprint, Viral dyna-
mics and duration of PCR positivity oft he SARS-CoV-2 Omicron 
variant; Mack et al. 2022, Results from a Test-to-Release from 
Isolation Strategy Among Fully Vaccinated National Football 
League Players and Staff Members with COVID-19 — United 
States, December 14–19, 2021.).

Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Ungeimpften 
als sehr hoch, für die Gruppen der Genesen und Geimpften mit 
vollständiger Impfung als hoch und für die Gruppe der Geimpf-
ten mit Auffrischimpfung als moderat eingeschätzt.

Gerade angesichts schwerer und lebensbedrohender Krank-
heitsverläufe muss es Ziel sein, durch geeignete Maßnahmen 
eine Ausbreitung der Infektion mit SARS-CoV-2 soweit wie mög-
lich zeitlich zu verlangsamen. Dazu gehört die Absonderung von 
Personen, die positiv auf das Vorhandensein des Coronavirus 
SARS-CoV-2 getestet wurden sowie die Testung vor Wieder-
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aufnahme der Tätigkeit bei Beschäftigten, die mit vulnerablen 
Personen arbeiten. Nur so können auch die Risikogruppen aus-
reichend geschützt werden. Die Absonderung ist dabei aus in-
fektionsmedizinischer Sicht eine entscheidende Maßnahme zur 
Unterbrechung möglicher Infektionsketten.

Aufgrund einer dynamischen Zunahme der Infektionszahlen ist 
der Fokus bei den Gesundheitsämtern auf die Bearbeitung der 
Infektionsmeldungen zu legen. Die positiv getesteten Personen 
sind verpflichtet, sich eigenverantwortlich abzusondern.

Zu Nummer 1: 
Unter die Definition einer engen Kontaktperson fallen die Perso-
nen, die einen engen Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten Perso-
nen bzw. COVID-19-Erkrankten gehabt haben. Die Mitglieder 
eines Hausstandes gehören schon allein aufgrund der täglichen 
räumlichen und körperlichen Nähe zu den engen Kontaktper-
sonen.

Unter Verdachtsperson werden Personen verstanden, die Sym-
ptome zeigen, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar 
sind und die sich nach ärztlicher Beratung einer solchen Testung 
unterzogen haben. Als Verdachtspersonen werden auch Perso-
nen gezählt, die sich selber mittels eines sogenannten Selbst-
tests getestet haben.

Positiv getestete Personen sind alle Personen, die Kenntnis 
davon haben, dass eine nach Inkrafttreten dieser Allgemeinver-
fügung bei ihnen vorgenommene molekularbiologische Unter-
suchung auf das Vorhandensein von Coronavirus SARS-CoV-2 
bzw. ein nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei ihnen 
vorgenommener Antigentest für den direkten Erregernachweis 
von SARS-CoV-2 oder ein unter fachkundiger Aufsicht selbst 
durchgeführter Antigenschnelltest oder PCR Test (oder ein an-
derer Test mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifika-
tionstechnik) ein positives Ergebnis aufweist.

Das Gesundheitsamt des Landkreises/der Kreisfreien Stadt 
Potsdam ist für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes zu-
ständig. Die örtliche Zuständigkeit besteht für betroffene Per-
sonen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis/in der 
kreisfreien Stadt Potsdam haben oder zuletzt hatten. Dies ent-
spricht regelmäßig dem Wohnsitz der Personen.

Bei Gefahr im Verzug gilt eine Notzuständigkeit auf der Grund-
lage der §§ 1, 3 Absatz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz auch 
für betroffene Personen, die nicht ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Landkreis/in der Kreisfreien Stadt Potsdam haben oder 
zuletzt hatten. Unaufschiebbare Maßnahmen müssen danach 
durch das örtliche Gesundheitsamt getroffen werden, in dessen 
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung gegeben ist. In Anbe-
tracht der genannten erheblichen Gefahren für die Gesundheit, 
die körperliche Unversehrtheit und das Leben zahlreicher Perso-
nen durch schwere und lebensbedrohende Krankheitsverläufe 
besteht Gefahr in Verzug bei allen betroffenen Personen, für die 
im Landkreis/in der kreisfreien Stadt Potsdam der Anlass für die 
Absonderung gegeben ist/ besteht. Die sofortige Entscheidung 
ist zur Verhinderung der weiteren Verbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 und damit im öffentlichen Interesse notwendig. 
Die Zuständigkeit endet dort, wo die eigentlich zuständige Be-
hörde wieder handlungsfähig ist. Das eigentlich örtlich zuständi-
ge Gesundheitsamt wird unverzüglich unterrichtet.

Zu Nummer 2: 
Enge Kontaktpersonen müssen sich grundsätzlich nicht abson-
dern. Aufgrund der hohen Ansteckungsfähigkeit des Virus wird je-
doch allen Kontaktpersonen empfohlen, auf Symptome zu achten, 

sich am 3. oder 4. Tag nach dem Kontakt zu testen und Kontakte, 
insbesondere zu vulnerablen Personen, zu minimieren. Daher ist 
es auch weiterhin notwendig, dass Personen erfahren, wenn sie 
Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Die Absonderung von 
engen Kontaktpersonen kann angeordnet werden.

Zur Eindämmung von Infektionen ist es zudem erforderlich, 
dass sich auch diejenigen Personen, die Symptome zeigen, die 
auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten (COVID-19-typische 
Symptome) und die sich aufgrund der Symptome nach ärzt-
licher Beratung einer Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen ha-
ben (Verdachtspersonen), zunächst in Absonderung begeben. 
Der beratende Arzt hat die Verdachtsperson über die Verpflich-
tung zur Quarantäne zu informieren. Die Meldepflicht nach § 6 
Absatz 1 Satz 1 Nummer. 1 Buchst. t und § 7 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 44a IfSG, die auch in Fällen gilt in denen die be-
treffende Person nicht bereit ist, sich freiwillig einer Testung zu 
unterziehen, bleibt unberührt. Für Personen, die sich ohne Sym-
ptome einer lediglich aus epidemiologischer Indikation vorsorg-
lich vorgenommenen Testung unterziehen, gilt die Pflicht zur Ab-
sonderung nach dieser Allgemeinverfügung nicht, solange kein 
positives Testergebnis vorliegt.

Darüber hinaus ist unabdingbar, dass sich Personen mit einem 
positiven Testergebnis unverzüglich nach Kenntniserlangung 
absondern müssen. Die Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 kann auch durch asymptomatische Personen übertragen 
werden. Liegt ein positives Testergebnis vor, bestehen dringen-
de Anhaltspunkte für eine Infektion. Hierbei kommt es nicht dar-
auf an, wo und aus welchem Anlass die Testung vorgenommen 
wurde. Damit die positiv getestete Person sich unverzüglich ab-
sondern kann, informiert die das Testergebnis bekanntgebende 
Stelle bzw. Person auch über die Pflicht zur Absonderung. 
Wenn der PCR-Test negativ ausfällt, endet die Pflicht zur Abson-
derung für die Person. Der Nachweis über das negative Test-
ergebnis ist für einen Zeitraum von acht Wochen aufzubewahren 
und auf Verlangen vorzuzeigen.

Die positiv getestete Person ist angehalten, den PCR-Testnach-
weis aufzubewahren. Bei Bedarf kann auf der Grundlage von § 
22 Absatz 6 IfSG in Apotheken ein COVID-19-Genesenenzertifi-
kat erstellt werden. Der PCR-Testnachweis muss bei der Bean-
tragung von Entschädigungsleistungen aufgrund von Verdienst-
ausfall eingereicht werden. Personen, die die Corona-Warn-App 
nutzen, wird dringend empfohlen, das positive Testergebnis dort 
zu teilen. Die Nutzung der Corona-Warn-App ist freiwillig, inso-
fern ist hier lediglich ein Appell und keine rechtlich verpflichtende 
Anordnung möglich. 

Zu Nummer 3: 
Um die notwendigen Maßnahmen der Absonderung erfüllen zu 
können, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die betrof-
fenen Personen Kenntnis ihrer Pflichten erlangen. 
Zur digitalen Bearbeitung von Infektionsmeldungen, ist die ent-
sprechende Übermittlung der Meldungen notwendig. Zudem 
bedarf es der Mitteilung der Mobiltelefonnummer und die E-
Mail-Adresse als weitere Kontaktdaten gemäß § 9 IfSG. 

Zu Nummer 4:
Die Einhaltung von Hygienemaßnahmen trägt wesentlich zur 
Vermeidung der Verbreitung von Infektionen bei und sollte auch 
hier Beachtung finden.
Eine Untersuchungspflicht ist in den genannten Fällen unum-
gänglich und von den betroffenen Personen zu dulden.

Zu Nummer 5.: 
Mit den Regelungen wird erreicht, dass eine notwendige me-
dizinische Behandlung oder ein Rettungstransport möglich ist. 
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Gleichzeitig wird aber auch ein ausreichender Schutz Dritter vor 
einer Infektion sichergestellt. Außerdem ist es erforderlich, dass 
auch minderjährige Verdachtspersonen bzw. solche, die eine 
Betreuerin bzw. einen Betreuer haben, unter die Regelungen zur 
Absonderung fallen. Die in diesem Fall verantwortliche Person 
muss festgelegt werden.
Ist die Arbeitsfähigkeit in der Pflege, der medizinischen Versor-
gung, der Eingliederungshilfe oder Unternehmen der kritischen 
Infrastruktur trotz Ausschöpfung aller organisatorischen Mög-
lichkeiten gefährdet, können asymptomatische positiv getestete 
Personen die berufliche Tätigkeit unter Beachtung von Auflagen 
zur Einhaltung der Infektionshygiene ausüben („Arbeitsquaran-
täne“). Die Unterbrechung der Absonderung gilt ausschließlich 
für die Ausübung der Tätigkeit. Das zuständige Gesundheitsamt 
ist über die Einsatzdauer der abgesonderten Person unverzüg-
lich zu informieren. Mit dieser Regelung kann auf den Bedarf bei 
akutem Personalmangel reagiert werden.

Vor der Aufnahme der regulären Tätigkeit in dem Bereich der 
Pflege, der medizinischen Versorgung oder der Eingliederungs-
hilfe gilt, dass hier ein besonderer Schutz für die vulnerablen 
Personengruppen sichergestellt wird. Dies lässt sich mit einem 
negativen Testnachweis belegen. 

Zu Nummer 6.: 
Die Absonderung der Verdachtsperson endet mit dem Vorliegen 
eines negativen Testergebnisses (PCR-Test). Bei positivem Er-
gebnis des PCR-Test muss die Absonderung gemäß den Rege-
lungen für positiv getestete Personen fortgesetzt werden. 
Bei positiv getesteten Personen endet die Absonderung grund-
sätzlich nach 5 Tagen, wenn am Ende der Frist in den letzten 48 
Stunden keine Symptome auftraten.

Zur Beendigung der Absonderung nach 10 Tagen ist kein Test-
nachweis erforderlich. Für die Berechnung der Absonderungszeit 
ist als Beginn der Tag zu Grunde legen, an dem der Test durch-
geführt wurde. Dies ist der erste Testnachweis des Erregers (Anti-
genschnelltest oder PCR-Test). Abweichend davon kann bei vor-
her bestehender Symptomatik und eigenständiger Absonderung 
für den Beginn die Dauer der Symptomatik in Tagen (max. 2 Tage) 
vor der Testabnahme zurückgerechnet werden. Ab dem Tag nach 
dem Beginn wird gezählt bis die Anzahl an Tagen der Absonde-
rungszeit erreicht ist (volle Tage). Das heißt beispielsweise, der 
Testtag ist Montag, der erste volle Tag ist der Dienstag und die 
Absonderung endet mit Ablauf des Samstags.

Besteht der Verdacht oder der Nachweis, dass die betroffene 
Person weiterhin SARS-CoV-2- positiv und infektiös ist, kann 
die Absonderung verlängert werden. Aus Gründen der Verhält-
nismäßigkeit ist die Verlängerung der Absonderung auf weitere 
fünf Tage beschränkt. Hier gilt es bei besonderen Patienten-

gruppen, wie z. B. immunsupprimierten Personen, eine dauer-
hafte Absonderung zu vermeiden.

Zu Nummer 7: 
Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemeinverfügung kann 
nach § 73 Absatz 1a i.V.m. Absatz 2 IfSG als Ordnungswidrig-
keit mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR geahndet werden. 
Wird die Zuwiderhandlung vorsätzlich begangen und dadurch 
die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) verbreitet, kann 
dies gemäß § 74 IfSG als Straftat geahndet werden.

Zu Nummer 8: 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten sowie die Befristung der 
Allgemeinverfügung. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst vom 
[Datum] bis einschließlich [Datum] und ist gemäß § 28 Absatz 3 
IfSG in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar.

Bekanntgabe 

Die öffentliche Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung über 
Schutzmaßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz in der je-
weils geltenden Fassung erfolgt nach den Regelungen der Infek-
tionsschutzgesetz-Bekanntgabeverordnung – IfSGBekV abwei-
chend von § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in 
Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Brandenburg, durch Veröffentlichung auf der Inter-
netseite der Landeshauptstadt Potsdam (www.potsdam.de). 
Diese Allgemeinverfügung tritt am darauffolgenden Tag ab der 
Zugänglichmachung auf der Internetseite der Landeshauptstadt 
Potsdam (www.potsdam.de) in Kraft.
Der verfügende Teil dieser Allgemeinverfügung wird unverzüg-
lich im Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam abgedruckt. 
Auf die Bekanntmachung auf der Internetseite der Landes-
hauptstadt Potsdam (https://www.potsdam.de/kategorie/amts-
blatter) und an welchem Tag dies erfolgte, wird im Amtsblatt 
hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monates 
nach der öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch beim Ober-
bürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam erhoben wer-
den. Ein Widerspruch hat wegen der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung keine aufschiebende Wirkung. Auf Antrag kann die 
aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise durch das Gericht 
angeordnet werden. 

Potsdam, den 27. Juni 2022

Dr. K. Böhm 
Amtsärztin 
Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam erlässt 
als untere Wasserbehörde folgende

Allgemeinverfügung:

1. Der wasserrechtliche Eigentümer- und Anliegergebrauch 
nach § 26 WHG i.V.m. § 45 BbgWG wird wie folgt

 beschränkt:

 Die Wasserentnahme mittels Pumpvorrichtungen aus oberirdi-
schen Gewässern zu Bewässerungszwecken wird untersagt. 

2. Wasserrechtliche Erlaubnisse, die eine Entnahme von Was-
ser aus einem oberirdischen Gewässer mittels Pumpvor-
richtungen zu Bewässerungszwecken zulassen, werden 
hiermit widerrufen. Nach Außerkrafttreten dieser Allgemein-
verfügung treten die wasserrechtlichen Erlaubnisse im ur-

Amtliche Bekanntmachung

Vollzug des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) 
Wasserentnahme	aus	Oberflächengewässern
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sprünglichen Umfang wieder in Kraft.
3. Für die Bewässerung der Gartenanlagen der Stiftung Preu-

ßische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg sowie von 
öffentlichen Grünanlagen gilt das Verbot nur in der Zeit von 
10:00 Uhr bis 21:00 Uhr.  

4. Die Allgemeinverfügung gilt für das Gebiet der Landeshaupt-
stadt Potsdam.

5. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft und gilt vorerst bis zum 10.10.2022.

6. Die sofortige Vollziehung zu Nr. 1 und 2 wird angeordnet.

Rechtsgrundlagen: 
• § 44 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) vom 

13.07.1994 (GVBl.I S.302) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. März 2012 (GVBl. I/12 [Nr. 20]) zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 04.12.2017 (GVBl. I/17 [Nr. 28])

• § 100 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes –WHG- vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 
253 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 
i.V.m. § 103 BbgWG

• § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Brandenburg (VwVfGBbg) vom 7. 
Juli 2009 (GVBl. I/09, [Nr. 12], S. 262, 264), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 
(GVBl.I/18, [Nr. 8], S.4) i. V. m. § 35 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Arti-
kel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 21. Juni 2019 (BGBl. I S. 
846) geändert worden ist

• § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 
(BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 181 der Verordnung 
vom 19. Juli 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist

Die Allgemeinverfügung gilt mit dem Zeitpunkt der öffentlichen 
Bekanntmachung als bekannt gemacht. 

Begründung:
Das Entnehmen von Wasser aus Oberflächengewässern stellt 
gemäß § 9 (1) Nr. 1 WHG einen Benutzungstatbestand dar, der 
nach § 8 (1) WHG einer Erlaubnis bedarf.

Sofern die Entnahme im Rahmen des sogenannten Eigentümer- 
und Anliegergebrauchs gemäß § 26 WHG i.V.m. § 45 BbgWG 
erfolgt und Bundeswasserstraßen und sonstige, der Schifffahrt 
dienende Gewässer nicht betroffen sind, hat der Gesetzgeber 
von einer Erlaubnispflicht abgesehen.

Im Rahmen der Gewässeraufsicht nach § 100 WHG ist es Auf-
gabe der Gewässeraufsicht, die Gewässer sowie die Erfüllung der 
öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen zu überwachen, die nach 
oder aufgrund von Vorschriften dieses Gesetzes, nach auf diesem 
Gesetz gestützten Rechtsverordnungen oder nach landesrechtli-
chen Vorschriften bestehen. Die zuständige Behörde ordnet nach 
pflichtgemäßem Ermessen die Maßnahmen an, die im Einzelfall 
notwendig sind, um Beeinträchtigungen des Wasserhaushalts zu 
vermeiden oder zu beseitigen oder die Erfüllung von Verpflichtun-
gen nach Satz 1 sicherzustellen (§ 100 Abs. 1 Satz 2 WHG).

Gemäß § 44 BbgWG kann die Wasserbehörde durch Allgemein-
verfügung die Ausübung eines Teilbereiches des Gemeingebrau-
ches oder den Gemeingebrauch insgesamt regeln, beschränken 
oder verbieten. Diese Regelungen gelten auch für den Anlieger-
gebrauch (§ 45 BbgWG).

Zuständige Wasserbehörde ist nach §§ 124 und 126 BbgWG 
die untere Wasserbehörde der Landeshauptstadt Potsdam.

In Potsdam sind insbesondere seit 2018 jährlich wiederkehrende 
extreme Niedrigwassersituationen in den Frühjahrs- und Som-
merhalbjahren zu verzeichnen, wobei die Wasserdefizite in den 
Wintermonaten nicht wieder vollständig ausgeglichen werden 
können. Im Rahmen des menschengemachten Klimawandels ist 
insgesamt mit wärmeren Jahresdurchschnittstemperaturen und 
geringeren Niederschlägen in den Sommermonaten zu rechnen. 
So führt das Landesamt für Umwelt Brandenburg
(https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/klima/klimawan-
del/klimawandel-deutlich-messbar/) auf, dass sieben der zehn 
wärmsten Jahre seit Beginn der Datenaufzeichnungen im Jahr 
1881 in den Zeitraum 2000 bis 2022 fallen. Die drei wärms-
ten Jahre in Brandenburg waren demnach beginnend mit dem 
wärmsten 2019, 2020 und 2018. Weiterhin ist gerade im Früh-
jahr und Sommer mit zunehmender Trockenheit zu rechnen. So 
waren in den letzten zehn Jahren acht Frühjahre trockener als das 
langjährige Mittel. Bei den Sommermonaten sieht es nicht viel 
besser aus. Hier waren in den letzten zehn Jahren sechs Sommer 
zu trocken oder haben gerade so das langjährige Mittel erreicht.

Die bisher in diesem Jahr örtlich begrenzt und in geringer Menge 
gefallenden Niederschläge konnten nicht zu einer Entspannung 
der Situation beitragen. 
Die Extremsituation stellt sich insbesondere in den stark ge-
sunkenen Wasserständen und Durchflussmengen der Gewäs-
ser innerhalb der Landeshauptstadt Potsdam dar. So liegen die 
Durchflussmengen der überwachten Pegel der Fließgewässer 
Havel und Nuthe bereits seit mehreren Wochen unterhalb des 
Vorwarnwertes von 20 m³/s bei der Havel und 2,3 m³/s bei der 
Nuthe. Auch der ermittelte ökohydrologische Mindestabfluss für 
die Gewässer (Havel =17,6 m³/s, Nuthe = 1,85 m³/s) wird teil-
weise bereits erreicht. Dies ist eine kritische Situation, bei der 
die Gewässer vor zusätzlichen Belastungen zu schützen sind.
Damit auch dem Bürger auf einfachem Weg die Interpretation 
des Gewässerzustandes im Hinblick auf Niedrigwasser möglich 
ist, hat das Land Brandenburg eine Niedrigwasserampel einge-
führt. Diese ist auf der Auskunftsplattform Wasser
(https://apw.brandenburg.de/) für jedermann einsehbar. Sie 
stellt den Gewässerzustand an Hand von Ampelfarben sinn-
bildlich dar. Dabei bedeutet eine grüne Farbe des Pegels, dass 
die Gewässersituation gut ist. Gelb stellt die sogenannte Vor-
warnstufe dar, ab der Maßnahmen zu ergreifen sind. Die rote 
Pegeldarstellung (Warnstufe) symbolisiert einen sehr schlechten 
Gewässerzustand, ab dem dauerhafte Schäden am hydroöko-
logischen System zu befürchten sind. 

Handlungsbedarf besteht demnach ab der Vorwarnstufe (Am-
pelfarbe gelb). Gemäß Landesniedrigwasserkonzept
(https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/wasser/was-
sermengenbewirtschaftung/niedrigwasser/) ist ab diesem Zeit-
punkt abzuwägen, ob bzw. welche Maßnahmen zum Schutz 
der Gewässer ergriffen werden müssen. Darunter fallen z.B. 
Maßnahmen wie ein Verbot von Wasserentnahmen und die Ein-
schränkung von wasserrechtlichen Erlaubnissen.

Die für Potsdam relevanten Überwachungspegel der Havel bei 
Ketzin und der Nuthe bei Babelsberg werden seit mehreren 
Wochen gelb dargestellt, da die Vorwarnstufe erreicht worden 
ist. Bei genauerer Betrachtung der hydrologischen Wochen-
berichte des Landesamtes für Umwelt treten Schwankungen in 
den Durchflussmengen auf, eine grundlegende Verbesserung, 
welche auf einen dauerhaften Übergang in den grünen Ampel-
farbenbereich hindeutet, ist jedoch nicht zu erkennen. Vielmehr 
geht der Trend in Richtung Warnstufe (rote Ampelfarbe), welche 
teilweise auch schon erreicht wird. Aus diesem Grund wird ein 
Entnahmeverbot mittels Pumpvorrichtungen aus oberirdischen 
Gewässern zu Bewässerungszwecken erlassen.
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Gerade in den warmen Monaten wird vermehrt Wasser mittels 
Pumpeinrichtungen aus den Gewässern entnommen und zu Be-
wässerungszecken genutzt. Durch die technische Unterstützung 
(Pumpe) und die Vielzahl der Wasserentnehmer summieren sich 
die entnommenen Wassermengen erheblich auf. Das ist insbe-
sondere in dicht besiedelten Gebieten wie der Landeshauptstadt 
Potsdam, mit ca. 180.000 Einwohnern und der für brandenbur-
gische Verhältnisse hohen Einwohnerdichte von Bedeutung. 

Geringe Abflussmengen in Flüssen, geringe Wasserstände in 
Seen, erhöhte Wassertemperaturen, vermehrtes Algenwachs-
tum und Sauerstoffmangel gefährden aktuell den Wasserhaus-
halt in Menge und Güte sowie Flora und Fauna der oberirdi-
schen Gewässer. 

Die Verfügung ist verhältnismäßig, um eine nachhaltige Schä-
digung des Gewässerökosystems innerhalb der Landeshaupt-
stadt Potsdam und über die Kreisgrenzen hinaus zu vermeiden. 
Durch das Verbot werden die Eigenschaften und der Zustand der 
Gewässer vor weiteren nachteiligen Veränderungen geschützt. 
Ein milderes Mittel kommt nicht in Betracht, zumal weiterhin die 
Entnahme von geringen Wassermengen mittels Schöpfen mit 
Handgefäßen (Gemeingebrauch nach § 43 BbgWG i.V.m. § 25 
WHG) zugelassen ist und nur der Benutzungstatbestand des 
Entnehmens mit Pumpeinrichtungen zu Bewässerungszwecken 
eingeschränkt wird.

Darüber hinaus wird nach heutigem Kenntnisstand kein Anlieger 
von dieser Einschränkung in unangemessener wirtschaftlicher 
oder sonstiger Weise negativ getroffen. Die Niedrigwassersitu-
ation und die damit verbundene Einschränkung der Wasser-
entnahme aus Oberflächengewässern ist seit mehreren Jahren 
bekannt, da die Landeshauptstadt Potsdam bereits seit 2018 
die Wasserentnahme per Allgemeinverfügung einschränkt. Die 
Wasserentnehmer hatten somit seit 2018 Zeit, entsprechende 
Alternativen zu suchen und zu etablieren. In diesem Zusammen-
hang kann z.B. die Speicherung von Niederschlagswasser in 
Zisternen genannt werden. Erforderliche Wassermengen kön-
nen auch weiterhin aus dem öffentlichen Trinkwassernetz ent-
nommen und zur Bewässerung eingesetzt werden. Gleiches gilt 
für die Entnahme geringer Wassermengen mittels Handschöpf-
gefäßen aus Oberflächengewässer.

Weitere wasserrechtliche Erlaubnisse zum Zweck der Wasser-
entnahme aus Oberflächengewässern zu anderen Benutzungs-
tatbeständen als der Bewässerung sind nicht betroffen. 

Durch fortgesetzte Entnahmen von größeren Wassermengen 
mittels Pumpvorrichtungen zu Bewässerungszwecken ist die 
ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer gefährdet. Eine 
zusätzliche Wasserentnahme verstärkt noch die zurzeit vorherr-
schende angespannte wasserwirtschaftliche Situation.

Die Landeshauptstadt Potsdam ist im Wesentlichen geprägt von 
öffentlichen Grünflächen und UNESCO-Welterbe Grünflächen. 
Diese Flächen besitzen einen hohen internationalen Denkmal-
wert und leisten mit ihrer Vielzahl auch einen erheblichen Bei-
trag zum Natur- und Klimaschutz. Sie dienen als Erholungs- und 
Regenerationsflächen dem Wohl der Allgemeinheit. Der Schutz 
und Erhalt dieser Grünflächen ist erforderlich, um negative Rück-
kopplungseffekte zu unterbinden. Aus diesem Grund ist die 
Bewässerung der vorgenannten Grünflächen mit Wasser aus 
Oberflächengewässern, welches mit Pumpeinrichtungen ent-
nommen wird, ausnahmsweise und eingeschränkt zugelassen. 
Die Zulassung bezieht sich nur auf den Zeitraum von 21:00 Uhr 
bis 10:00 Uhr, um das notwendigste Mindestmaß an Bewässe-
rung durchführen zu können und diese wertvollen Grünflächen 

im Bestand zu erhalten. Somit soll insbesondere einer Entnahme 
in der wärmeren Tageszeit, in der die Gewässer u.a. in Folge hö-
herer Temperaturen und weiterem Nutzungsdruck einem höhe-
ren Stresslevel unterliegen, unterbunden werden. Der Zeitraum 
wurde des Weiteren so gewählt, dass es den beiden Bevorteilten 
auf Grund ihrer Betriebsabläufe auch tatsächlich möglich ist, die 
Bewässerung vorzunehmen, da die Arbeitszeit der dort in der 
Grünanlagenpflege beschäftigten Arbeitnehmer i.d.R. frühestens 
um 6:00 Uhr beginnt und um ca. 16:00 Uhr endet. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO liegt im überwiegenden öffentlichen Interesse und 
ist notwendig, um zu verhindern, dass durch die Einlegung von 
Rechtsmitteln bestehende Wasserentnahmen im Rahmen des 
Eigentümer- und Anliegergebrauchs sowie im Rahmen be-
stehender wasserrechtlicher Erlaubnisse uneingeschränkt fort-
gesetzt werden können und dadurch der zur Aufrechterhaltung 
der wasserbiologischen Vorgänge erforderliche Mindestabfluss 
nicht mehr sichergestellt ist. Die Gewässer sowie der Wasser-
haushalt sind besonders hohe Schutzgüter. Dahinter hat das 
Interesse der Eigentümer und Anlieger oberirdischer Gewässer 
sowie der Erlaubnisinhaber an einer weiteren uneingeschränk-
ten Gewässerentnahme zurückzutreten. Dies auch unter dem 
Gesichtspunkt, dass selbst bei Vorliegen einer Erlaubnis gemäß 
§ 10 (2) BbgWG kein Anspruch auf Zufluss von Wasser in einer 
bestimmten Menge und Beschaffenheit besteht.

Hinweis:
Die Einhaltung der Allgemeinverfügung wird durch die untere 
Wasserbehörde überwacht. Zuwiderhandlungen können gemäß 
§ 103 Abs. 1 Nr. 1 WHG als Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 50 000 € geahndet werden (§ 103 Abs. 2 WHG).

Bekanntgabe:
Gemäß § 41 Abs. 3 Satz 2 VwVfG darf eine Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt gegeben werden, wenn eine Einzelbekannt-
gabe mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist oder gar 
unmöglich erscheint.
Auf Grund der Vielzahl von Gewässeranliegern und von Erlaub-
nisinhabern, sowie aufgrund der Eilbedürftigkeit ist eine zeitnahe 
Einzelbekanntgabe im vorliegenden Fall unmöglich. Aus diesem 
Grund erfolgt eine ortsübliche Bekanntgabe, d. h. eine Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam bzw. 
über die Presse und Aushänge.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist bei dem Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Potsdam, Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, 
Umwelt und Natur, Bereich Umwelt und Natur, Friedrich-Ebert-
Straße 79/81, 14469 Potsdam oder bei jedem anderen Verwal-
tungsbereich der Landeshauptstadt Potsdam einzulegen.

Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 4 VwGO hat ein Widerspruch gegen 
diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung.

Potsdam, den 24. Juni 2022

Mike Schubert
Oberbürgermeister


